
BEGLAUBIGTE ABSCHRIFT 

SCHLESWIG-HOLSTEINISCHES 
VERWALTUNGSGERICHT 

Az.: 10 A 596/19 

IM NAMEN DES VOLKES 

URTEIL 
In der Verwaltungsrechtssache 

des Aufnahmeeinrichtung Neumünster, Haart 148, 24539 Neumü-

 

nster 

- Kläger - 

Proz.-Bev.: 
- 2397/19 A01 - 

gegen 

die Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch das Bundesamt für Migration und Flücht-
linge - Außenstelle Boostedt Neumünsterstraße 110, 24598 Boostedt 

- Beklagte - 

Streitgegenstand: Asylrecht - Hauptsacheverfahren - Dublinverfahren (Italien) 

hat die 10. Kammer des Schleswig-Holsteinischen Verwaltungsgerichts ohne mündliche 
Verhandlung am 15. Mai 2020 durch den Vorsitzenden Richter am Verwaltungsgericht 
Schulz als Einzelrichter für Recht erkannt: 

Der Bescheid des Bundesamtes für Migration und Flücht-
linge vom 28. Oktober 2019 - Gesch.-Z.: 7939728-439 - 
wird aufgehoben. 

Die Beklagte trägt die Kosten des Verfahrens. 

Das Urteil ist wegen der Kosten vorläufig vollstreckbar. Die 
Beklagte darf die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung 
in Höhe von 110 % des aufgrund des Gerichtsbescheids 
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vollstreckbaren Betrages abwenden, wenn nicht der Kläger 

vor der Vollstreckung Sicherheit in Höhe von '110% des 

jeweils zu vollstreckenden Betrages leistet. 

Tatbestand 

Der Kläger (Herkunftsland: Iran) wendet sich gegen die Ablehnung seines Asylantrages 

durch die Beklagte im Rahmen des Dublin-Verfahrens und die Anordnung seiner Abschie-

bung nach Italien. 

Der Kläger reiste nach eigenen Angaben am 22. September 2019 in die Bundesrepublik 

Deutschland ein und äußerte beim Einwohner-Zentralamt Hamburg ein Asylgesuch, von 

dem die Beklagte am 23. September 2019 schriftlich Kenntnis erlangte. Am 2„Oktober 2019 

stellte er einen förmlichen Asylantrag. 

Auf der Grundlage einer Eurodac-Treffermeldung der Kategorie 1 ersuchte die Beklagte die 

Dublin-Behörde Italiens am 8. Oktober 2019 um Wiederaufnahme des Klägers. Die 

italienischen Behörden haben mit Schreiben vom 22. Oktober 2019 ihre Zuständigkeit für 

die Bearbeitung des Asylantrags erklärt (BI. 124 der Beiakte). 

Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bundesamt) lehnte den Asylantrag mit Be-

scheid vom 28. Oktober 2019 — 7939728-439 — als unzulässig ab  (Ziff.  1), stellte in  Ziff.  2 

fest, dass Abschiebungsverbote nach § 60 Abs. 5 und 7 Satz 1 AufenthG nicht vorliegen, 

und ordnete die Abschiebung nach Italien an  (Ziff.  3). Das gesetzliche Einreise- und 

Aufenthaltsverbot  gem.  § 11 Abs. 1 AufenthG wurde auf 15 Monate ab dem Tag der 

Abschiebung befristet. Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt des 

angefochtenen Bescheides Bezug genommen. 

Der Kläger hat am 11. November 2019 Klage erhoben. Wegen der Einzelheiten seines 

Vortrags wird auf den Inhalt der Klageschrift sowie auf den Inhalt des Schriftsatzes vom 4. 

Mai 2020 Bezug genommen, 

Der Kläger beantragt, 

den Bescheid der Beklagten vom 28. Oktober 2019 — 7939728-439 — aufzu-

 

heben. 
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Die Beklagte beantragt, die Klage abzuweisen und verweist auf die angefochtene 

Entscheidung. 

Mit Schriftsatz vom 31. März 2020 teilte die Beklagte mit, dass gegenüber der Klägerseite 

mit Schreiben vom 30. März 2020 die Vollziehung der Abschiebungsanordnung gemäß § 80 

Abs. 4 VwG0 i.V.m. Art. 27 Abs. 4 Dublin-III-VO ausgesetzt wurde. Zur Begründung wurde 

ausgeführt, dass im Hinblick auf die Entwicklung der  Corona-Krise Dublin-Überstellungen 

derzeit nicht zu vertreten seien und diese bis auf Weiteres ausgesetzt werden. Die abge-

gebene Erklärung gelte unter dem Vorbehalt des Widerrufs. 

Die Kammer hat den Rechtsstreit nach Anhörung der Beteiligten mit Beschluss vorn 8. Mai 

2020 auf den Berichterstatter als Einzelrichter übertragen. 

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf den Inhalt der Ge-

richtsakte und der beigezogenen Verwaltungsvorgänge verwiesen. 

Entscheidungsgründe 

Das Gericht konnte aufgrund des von den Beteiligten erklärten Einverständnisses ohne 

mündliche Verhandlung gemäß § 101 Abs. 2 VwG0 entscheiden. Der Kläger hat mit Schrift-

satz vom 11. Mai 2020 auf die Durchführung einer mündlichen Verhandlung verzichtet. Die 

Beklagte hat hierauf in ihrer allgemeinen Prozesserklärung vom 27. Juni 2017 (Az.: 234-

7604/1.17) verzichtet. 

Die zulässige Klage ist begründet. Der angefochtene Bescheid vom 28. Oktober 2019 ist 

im maßgeblichen Zeitpunkt der gerichtlichen Entscheidung (§ 77 Abs. 1 Satz 1 Halbs. 2 

AsylG) rechtswidrig und verletzt den Kläger in seinen Rechten, § 113 Abs. 1 Satz 1 VwG0. 

Eine Ablehnung auf der Grundlage des § 29 Abs. 1 Nr. 1  lit.  a) AsylG als unzulässig scheidet 

aus. Nach dieser Vorschrift ist ein Asylantrag unzulässig, wenn ein anderer Staat nach 

Maßgabe der Verordnung (EU) Nr. 604/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 26. Juni 2013 zur Festlegung der Kriterien und Verfahren zur Bestimmung des Mit-

gliedstaats, der für die Prüfung eines von einem Drittstaatangehörigen oder Staatenlosen 

in einem Mitgliedstaat gestellten Antrags auf internationalen Schutz zuständig ist (im Fol-

genden: Dublin  Ill-V0), für die Durchführung des Asylverfahrens zuständig ist. Diese Vo-

raussetzung ist im Hinblick auf Italien als einzig in Betracht kommenden Mitgliedstaat vor-

liegend nicht erfüllt. 
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Dabei kann dahinstehen, ob nach der Dublin  III-VO grundsätzlich eine Zuständigkeit Italiens 

bestanden hätte. Denn eine etwaige Zuständigkeit Italiens ist jedenfalls gemäß Art. 29 

Abs. 2 Satz 1 Dublin  III-VO auf die Beklagte übergegangen. Gemäß dieser Vorschrift ist der 

zuständige Mitgliedstaat nicht mehr zur Aufnahme oder Wiederaufnahme der betreffenden 

Person verpflichtet und die Zuständigkeit geht auf den ersuchenden Mitgliedstaat über, 

wenn die Überstellung nicht innerhalb der sechsmonatigen Überstellungsfrist aus Art. 29 

Abs. 1 Dublin  III-VO durchgeführt wird. 

Vorliegend lief die Überstellungsfrist am 22. April 2020 ab (siehe Fristenvermerk vom 

28. Oktober 2019, BI. 144 d. Asylakte). Diese Frist ist mittlerweile abgelaufen. Hierauf kann 

sich der Kläger auch berufen (vgl. EuGH, Urteil vom EuGH, Urteil vom 7. Juni 2016 — C-

63/15 — juris). 

Die von der Beklagten mit Schreiben vom 30. März 2020 erklärte Aussetzung der Vollzie-

hung der Abschiebungsanordnung führt vorliegend nicht zur Unterbrechung des Ablaufs 

der sechsmonatigen Überstellungsfrist. 

Nach § 80 Abs. 4 Satz 1 VwG0 haben die Behörden grundsätzlich die Befugnis, nach Er-

messen die Vollziehung auszusetzen, soweit nicht bundesgesetzlich etwas anderes be-

stimmt ist. Regelungen des Asylgesetzes schließen dabei eine behördliche Aussetzung 

nach § 80 Abs. 4 VwG0 nicht aus. § 80 Abs. 4 Satz 3 VwG0 beschränkt das behördliche 

Aussetzungsermessen für das Asylverfahren ebenfalls nicht (vgl. BVerwG, Urteil vom 8. Ja-

nuar 2019— IC 16.18—, BVerwGE 164, 165-179, Rn. 23 f.) 

Allerdings ist die behördliche Aussetzung im vorliegenden Fall nicht mit Unionsrecht ver-

 

einbar. Zwar setzt Unionsrecht in Art. 27 Abs. 4 Dublin 111-V0 eine behördliche Aussetzung 

der Vollziehung grundsätzlich voraus, steht also § 80 Abs, 4 VwG0 gerade nicht entgegen. 

Es setzt aber dem nach nationalem Recht (§ 80 Abs. 4 Satz 1 VwG0) eröffneten weiten 

Handlungsspielraum durch unionsrechtliche Vorgaben (vgl. insbesondere Art. 27 und 28 

Dublin  III-VO) gewisse Grenzen. Diese Beschränkungen ergeben sich daraus, dass die be-

hördliche Aussetzungsentscheidung den Antragsteller nicht nur begünstigt, indem aufent-

haltsbeendende Maßnahmen auf der Grundlage der Abschiebungsanordnung zunächst 

nicht mehr erfolgen können, sondern mittelbar auch belastet, weil sie die Überstellungsfrist 

unterbricht und so dazu führen kann, dass ein vom Antragsteller möglicherweise erstrebter 

Zuständigkeitsübergang nicht erfolgt; zu berücksichtigen sind auch die Belange des zustän-

digen Mitgliedstaats. Mindestvoraussetzung einer behördlichen Aussetzungsentscheidung 
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nach § 80 Abs. 4 VwG0 ist, dass der Antragsteller einen Rechtsbehelf gegen die Abschie-

bungsanordnung eingelegt hat (Art. 27 Abs. 4 und Art. 29 Abs. 1 Unterabs. 1 Dublin  III-V0). 

Weitere Grenzen folgen aus dem von Art. 27 Abs. 3 und 4 i.V.m. Art. 29 Abs. 1 Unterabs. 

1 Dublin  III-VO angestrebten Ziel eines angemessenen Au'sgleichs zwischen einerseits der 

Gewährung effektiven Rechtsschutzes und der Ermöglichung einer raschen Bestimmung 

des für die inhaltliche Prüfung des Asylantrags zuständigen Mitgliedstaats (vgl. Erwägungs-

grund 5 zur Dublin  Ill-Va) und andererseits dem Ziel zu verhindern, dass sich Asylbewerber 

durch Weiterwanderung den für die Prüfung ihres Asylbegehrens zuständigen Mitgliedstaat 

aussuchen (Verhinderung von Sekundärmigration). Der Zuständigkeitsübergang nach Ab-

lauf der Überstellungsfrist soll verhindern, dass Asylanträge monate- oder gar jahrelang 

nicht geprüft werden, zugleich soll das Ziel einer möglichst schnellen Prüfung nicht dazu 

führen, dass dem jeweiligen Mitgliedstaat keine zusammenhängende Überstellungsfrist von 

sechs Monaten zur Verfügung steht, in der nur noch die Überstellungsmodalitäten zu regeln 

sind oder der Beschleunigungsgedanke zulasten eines effektiven Rechtsschutzes verwirk-

licht wird, vgl. § 27 Abs. 3 und 4 Dublin  Ill-VO. Eine behördliche Aussetzungsentscheidung 

darf nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts auch unionsrechtlich jeden-

falls dann ergehen, wenn Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Abschiebungsanordnung be-

stehen; dann haben die Belange eines Antragstellers auf Gewährung effektiven Rechts-

schutzes offenkundig Vorrang vor dem Beschleunigungsgedanken. Weiterhin erlaubt die 

Wirksamkeit des gerichtlichen Rechtsschutzes (s.a. Art. 46 der Richtlinie 2013/32/EU des 

Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 zu gemeinsamen Verfahren 

für die Zuerkennung und Aberkennung des internationalen Schutzes <ABI. L 180 S. 60>) 

nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts eine behördliche Aussetzung 

aus sachlich vertretbaren Erwägungen, die nicht rechtlich zwingend sein müssen, auch un-

terhalb dieser Schwelle, wenn diese den Beschleunigungsgedanken und die Interessen des 

zuständigen Mitgliedstaats nicht willkürlich verkennen und auch sonst nicht missbräuchlich 

sind (vgl. BVerwG, Urteil vom 8. Januar 2019 — 1 C 16.18 —, BVenniGE 164, 165-179, Rn. 

22 ff. m.w.N.). 

Angesichts dieser Maßgaben führt die von der Beklagten aufgrund der massiven Ausbrei-

tung des sog.  Corona-Virus (SARS-CoV-2-Virus) in Italien erfolgte Aussetzung der Ober-

stellungsentscheidung „bis auf weiteres" nicht zur Unterbrechung der Überstellungsfrist. 

Zwar mögen angesichts der Ungewissheit, ob Dublin-Oberstellungen nach Italien derzeit 

durchführbar wären, Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Abschiebungsanordnung sowie 

aufgrund der Verbreitung des  Corona-Virus grundsätzlich sachliche Gründe für eine Aus-

setzung bestehen. Jedoch dient die Aussetzung vorliegend nicht dazu, effektiven Rechts-
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schutz zu gewährleisten, indem eine Prüfung der Rechtmäßigkeit der Abschiebungsanord-

nung ermöglicht wird. So erfolgte die streitgegenständliche Aussetzung nicht etwa bis zum 

Abschluss der Klage als maßgeblichem Rechtsbehelf, sondern — zeitlich unbefristet — „bis 

auf weiteres". Die Aussetzung der Überstellungsentscheidung sollte dabei nicht der Wirk-

samkeit gerichtlichen Rechtsschutzes gegen die Überstellungsentscheidung dienen, son-

dern ausschließlich der vorübergehend allgemein fehlenden Möglichkeit der Überstellung 

von Asylbewerben nach Italien Rechnung tragen. Ein Aussetzen der Durchführung der 

Überstellungsentscheidung aus diesem Grunde ist aber weder vom Wortlaut noch vom Sinn 

und Zweck des von der Beklagten herangezogenen Art. 27 Abs. 4 Dublin  III-VO gedeckt. 

Die Mitgliedstaaten können nach dieser Vorschrift vorsehen, dass die zuständigen Behör-

den beschließen können, von Amts wegen tätig zu werden, um die Durchführung der Über-

stellungsentscheidung bis zum Abschluss des Rechtsbehelfs oder der Überprüfung auszu-

setzen. Art. 27 Abs. 4 Dublin  III-VO knüpft damit an das Einlegen eines Rechtsmittels an 

und dient nach seinem Sinn und Zweck dazu, effektiven Rechtsschutz hinsichtlich dieses 

Rechtsmittels zu gewährleisten. Eine von dem Abschluss eines konkreten Rechtsmittels 

losgelöste Aussetzung für den Fall einer allgemein fehlenden Möglichkeit der Überstellung 

ist hingegen nicht vorgesehen. Ebenso wenig sieht eine andere Vorschrift der Dublin  III-VO 

Derartiges vor. 

Auch nach einem aktuellen Leitfaden der Europäischen Kommission erlaubt keine Vor-

schrift der Dublin 111-V0 für den Fall der Covid-19 Pandemie vom Zuständigkeitsübergang 

nach Ablauf der in Art. 29 Abs. 2 Dublin  III-VO vorgesehenen Frist abzuweichen (vgl. Eu-

ropäische Kommission, COVID-19:  Guidance on the implementation  of relevant EU  provi-

sions  in  the area  of  asylum and return procedures and on resettlement  vom 16. April 2020, 

S.8). 

Die oben zitierte Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts steht diesem Ergebnis nicht 

entgegen. Die hier streitgegenständliche Konstellation unterscheidet sich maßgeblich von 

derjenigen, über die das Bundesverwaltungsgericht zu befinden hatte. Dort hatte das Bun-

desamt auf Bitte des Bundesverfassungsgerichts die Vollziehung der Abschiebungsanord-

nung explizit bis zu einer Entscheidung über eine anhängige Verfassungsbeschwerde bzw. 

einen anhängigen Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung ausgesetzt, so dass — 

wie gefordert und im Gegensatz zu hier — Grund der Aussetzung die Wirksamkeit gerichtli-

chen Rechtsschutzes war, 
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Dass die Aussetzung der Vollziehung der Abschiebungsanordnung vorliegend nicht zur Un-

terbrechung der Überstellungsfrist führt, erscheint schließlich sachgerecht. Durch eine zeit-

lich unbeschränkte Aussetzung drohte anderenfalls ein Zustand, in dem der Asylantrag des 

Klägers (mindestens) monatelang nicht geprüft würde. Mithin erfolgte — entgegen dem Er-

wägungsgrund 5 zur Dublin 111-V0 — keine zügige Bearbeitung des Antrags auf internatio-

nalen Schutz und es wäre sogar in keiner Weise absehbar, wann es letztlich zu einer ma-

teriellen Prüfung des Asylantrags kommen würde. 

Die Unzulässigkeitsentscheidung der Beklagten kann auch nicht auf Grundlage einer an-

deren Rechtsgrundlage aufrechterhalten bleiben. 

Angesichts der Aufhebung der Unzulässigkeitsentscheidung können auch die übrigen Re-

gelungen des Bescheides keinen Bestand haben (vgl. BVerwG, Urteil vom 14. Dezember 

2016— 1 C 4.16—, BVerwGE 157, 18-34, Rn. 21). 

Die Kostenentscheidung beruht auf § 154 Abs. 1 VwG0. Die Gerich skostenfreiheit ergibt 

sich aus § 83b AsylG. 

Die Entscheidung zur vorläufigen Vollstreckbarkeit ergibt sich aus § 167 Abs. 1, 2 VwG0 

i.V.m. §§ 708 Nr. 11,711 Satz 1 ZPO. 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen dieses Urteil ist das Rechtsmittel der Berufung statthaft, wenn diese von dem Oberverwal-
tungsgericht zugelassen wird. Die Zulassung der Berufung ist innerhalb von einem Monat nach Zu-
stellung dieses Urteils beim 

Schleswig-Holsteinischen Verwaltungsgericht • Brockdorff-Rantzau-Straße 13 • 24837 Schleswig 

zu beantragen. Der Antrag muss das angefochtene Urteil bezeichnen und die Gründe, aus denen 
die Berufung zuzulassen ist, darlegen. 

Im Berufungsverfahren — einschließlich des Antrags auf Zulassung der Berufung — müssen sich die 
Beteiligten durch Prozessbevollmächtigte im Sinne von § 67 VwG0 vertreten lassen. 

Schulz 

Vors. Richter am VG 
Beglaubigt: 
Schleswig, 15. Mai 2020 

Dammeyer,  Justizangestellte 
als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle 



BEGLAUBIGTE ABSCHRIFT 

SCHLESWIG-HOLSTEINISCHES 
VERWALTUNGSGERICHT 

Az.: 10 A 595/19 

IM NAMEN DES VOLKES 

URTEIL 

In der Verwaltungsrechtssache 

1. 

11111111111111111111 

- Kläger - 

Proz.-Bev  zu  1-3:
 

MilliNeumünster, - 2396/19 A01 - 

gegen 

die Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch das Bundesamt für Migration und Flücht-
_ linge - Außenstelle Boostedt Neumünsterstraße 110, 24598 Boostedt 

- Beklagte - 

Streitgegenstand: Asylrecht - Hauptsacheverfahren - Dublinverfahren (Italien) 

hat die 10. Kammer des Schleswig-Holsteinischen Verwaltungsgerichts ohne mündliche 
Verhandlung am 15. Mai 2020 durch den Vorsitzenden Richter am Verwaltungsgericht 
Schulz als Einzelrichter für Recht erkannt: 

Der Bescheid des Bundesamtes für Migration und Flücht-
linge vom 28. Oktober 2019 - Gesch.-Z.: 7939724-439 - 
wird aufgehoben. 

Die Beklagte trägt die Kosten des Verfahrens. 
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Das Urteil ist wegen der Kosten vorläufig vollstreckbar. Die 

Beklagte darf die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung 

in Höhe von 110 % des aufgrund des Gerichtsbescheids 

vollstreckbaren Betrages abwenden, wenn nicht die Kläger 

vor der Vollstreckung Sicherheit in Höhe von 110% des 

jeweils zu vollstreckenden Betrages leistet. 

Tatbestand 

Die Kläger (Herkunftsland: Iran) wenden sich gegen die Ablehnung ihres Asylantrages 

durch die Beklagte im Rahmen des Dublin-Verfahrens und die Anordnung ihrer Abschie-

bung nach Italien. 

Die Kläger reisten nach eigenen Angaben am 22. September 2019 in die Bundesrepublik 

Deutschland ein und äußerten beim Einwohner-Zentralamt Hamburg ein Asylgesuch, von 

dem die Beklagte am 23. September 2019 schriftlich Kenntnis erlangte. Am 2. Oktober 2019 

stellten sie einen förmlichen Asylantrag. 

Auf der Grundlage einer Eurodac-Treffermeldung der Kategorie 1 ersuchte die Beklagte die 

Dublin-Behörde Italiens am 8. Oktober 2019 um Wiederaufnahme des Klägers. Die 

italienischen Behörden haben mit Schreiben vom 22. Oktober 2019 ihre Zuständigkeit für 

• die Bearbeitung des Asylantrags erklärt (81. 124 der Beiakte). 

Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bundesamt) lehnte den Asylantrag mit Be-

scheid vom 28. Oktober 2019— 7939724-439 — als unzulässig ab  (Ziff.  1), stellte in  Ziff.  2 

fest, dass Abschiebungsverbote nach § 60 Abs. 5 und 7 Satz I AufenthG nicht vorliegen, 

und ordnete die Abschiebung nach Italien an  (Ziff.  3). Das gesetzliche Einreise- und 

Aufenthaltsverbot  gem.  § 11 Abs. 1 AufenthG wurde auf 15 Monate ab dem Tag der 

Abschiebung befristet. Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt des 

angefochtenen Bescheides Bezug genommen. 

Die Kläger haben am 11. November 2019 Klage erhoben. Wegen der Einzelheiten ihres 

Vortrags wird auf den Inhalt der Klageschrift sowie auf den Inhalt des Schriftsatzes vom 

10. Dezember 2019 Bezug genommen. 

Die Kläger beantragen, 
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den Bescheid der Beklagten vom 28. Oktober 2019 — 7939724-439 — aufzu-

heben. 

Die Beklagte beantragt, die Klage abzuweisen und verweist auf die angefochtene 

Entscheidung. 

Mit Schriftsatz vom 16. April 2020 teilte die Beklagte mit, dass gegenüber der Klägerseite 

mit Schreiben vom 15. April 2020 die Vollziehung der Abschiebungsanordnung gemäß § 80 

Abs. 4 VwG0 i.V.m. Art. 27 Abs. 4 Dublin-III-VO ausgesetzt wurde. Zur Begründung wurde 

ausgeführt, dass im Hinblick auf die Entwicklung der  Corona-Krise Dublin-Überstellungen 

derzeit nicht zu vertreten seien und diese bis auf Weiteres ausgesetzt werden. Die abge-

gebene Erklärung gelte unter dem Vorbehalt des Widerrufs. 

Die Kammer hat den Rechtsstreit nach Anhörung der Beteiligten mit Beschluss vom 8. Mai 

2020 auf den Berichterstatter als Einzelrichter übertragen. 

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf den Inhalt der Ge-

richtsakte und der beigezogenen Verwaltungsvorgänge verwiesen. 

Entscheidungsgründe 

Das Gericht konnte aufgrund des von den Beteiligten erklärten Einverständnisses ohne 

mündliche Verhandlung gemäß § 101 Abs. 2 VwG0 entscheiden. Die Kläger haben mit 

Schriftsatz vom 11. Mai 2020 auf die Durchführung einer mündlichen Verhandlung verzich-

tet. Die Beklagte hat hierauf in ihrer allgemeinen Prozesserklärung vom 27. Juni 2017 

(Az.: 234-7604/1.17) verzichtet. 

Die zulässige Klage ist begründet. Der angefochtene Bescheid vom 28. Oktober 2019 ist 

im maßgeblichen Zeitpunkt der gerichtlichen Entscheidung (§ 77 Abs. 1 Satz 1 Halbs. 2 

AsylG) rechtswidrig und verletzt die Kläger in ihren Rechten, § 113 Abs. 1 Satz 1 VwG0. 

Eine Ablehnung auf der Grundlage des § 29 Abs. 1 Nr. 1  lit.  a) AsylG als unzulässig scheidet 

aus. Nach dieser Vorschrift ist ein Asylantrag unzulässig, wenn ein anderer Staat nach 

Maßgabe der Verordnung (EU) Nr. 604/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 26. Juni 2013 zur Festlegung der Kriterien und Verfahren zur Bestimmung des Mit-

gliedstaats, der für die Prüfung eines von einem Drittstaatangehörigen oder Staatenlosen 

- 4 - 



- 4 - 

in einem Mitgliedstaat gestellten Antrags auf internationalen Schutz zuständig ist (im Fol-

genden: Dublin  Ill-V0), für die Durchführung des Asylverfahrens zuständig ist. Diese Vo-

raussetzung ist im Hinblick auf Italien als einzig in Betracht kommenden Mitgliedstaat vor-

liegend nicht erfüllt. 

Dabei kann dahinstehen, ob nach der Dublin 111-V0 grundsätzlich eine Zuständigkeit Italiens 

bestanden hätte. Denn eine etwaige Zuständigkeit Italiens ist jedenfalls gemäß Art. 29 

Abs. 2 Satz 1 Dublin  III-VO auf die Beklagte übergegangen. Gemäß dieser Vorschrift ist der 

zuständige Mitgliedstaat nicht mehr zur Aufnahme oder Wiederaufnahme der betreffenden 

Person verpflichtet und die Zuständigkeit geht auf den ersuchenden Mitgliedstaat über, 

wenn die Überstellung nicht innerhalb der sechsmonatigen Überstellungsfrist aus Art. 29 

Abs. 1 Dublin  III-VO durchgeführt wird. 

Vorliegend lief die Überstellungsfrist am 22. April 2020 ab (siehe Fristenvermerk vom 

28. Oktober 2019, BI. 283 der Beiakte). Diese Frist ist mittlerweile abgelaufen. Hierauf kön-

nen sich die Kläger auch berufen (vgl. EuGH, Urteil vom EuGH, Urteil vom 7. Junj 2016 — . 

C-63/15 —juris). 

Die von der Beklagten mit Schreiben vom 15. April 2020 erklärte Aussetzung der Vollzie-

hung der Abschiebungsanordnung führt vorliegend nicht zur Unterbrechung des Ablaufs 

der sechsmonatigen Überstellungsfrist. 

Nach § 80 Abs. 4 Satz 1 VwG0 haben die Behörden grundsätzlich die Befugnis, nach Er-

messen die Vollziehung auszusetzen, soweit nicht bundesgesetzlich etwas anderes be-

stimmt ist. Regelungen des Asylgesetzes schließen dabei eine behördliche Aussetzung 

nach § 80 Abs. 4 VwG0 nicht aus. § 80 Abs. 4 Satz 3 VwG0 beschränkt das behördliche 

Aussetzungsermessen für das Asylverfahren ebenfalls nicht (vgl. BVerwG, Urteil vom 8. Ja-

nuar 2019— 1 C 16.18 —, BVerwGE 164, 165-179, Rn. 23 f.) 

Allerdings ist die behördliche Aussetzung im vorliegenden Fall nicht mit Unionsrecht ver-

einbar. Zwar setzt Unionsrecht in Art. 27 Abs. 4 Dublin  III-VO eine behördliche Aussetzung 

der Vollziehung grundsätzlich voraus, steht also § 80 Abs. 4 VwG0 gerade nicht entgegen. 

Es setzt aber dem nach nationalem Recht (§ 80 Abs. 4 Satz 1 VwG0) eröffneten weiten 

Handlungsspielraum durch unionsrechtliche Vorgaben (vgl. insbesondere Art. 27 und 28 

Dublin  Ill-VO) gewisse Grenzen. Diese Beschränkungen ergeben sich daraus, dass die be-

hördliche Aussetzungsentscheidung den Antragsteller nicht nur begünstigt, indem aufent-

haltsbeendende Maßnahmen auf der Grundlage der Abschiebungsanordnung zunächst 
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nicht mehr erfolgen können, sondern mittelbar auch belastet, weil sie die Überstellungsfrist 

unterbricht und so dazu führen kann, dass ein vom Antragsteller möglicherweise erstrebter 

Zuständigkeitsübergang nicht erfolgt; zu berücksichtigen sind auch die Belange des zustän-

digen Mitgliedstaats. Mindestvoraussetzung einer behördlichen Aussetzungsentscheidung 

nach § 80 Abs. 4 VwG0 ist, dass der Antragsteller einen Rechtsbehelf gegen die Abschie-

bungsanordnung eingelegt hat (Art. 27 Abs. 4 und Art. 29 Abs. 1 Unterabs. 1 Dublin  Ill-V0). 

Weitere Grenzen folgen aus dem von Art. 27 Abs. 3 und 4 i.V.m. Art. 29 Abs. 1 Unterabs. 

1 Dublin 111-V0 angestrebten Ziel eines angemessenen Ausgleichs zwischen einerseits der 

Gewährung effektiven Rechtsschutzes und der Ermöglichung einer raschen Bestimmung 

des für die inhaltliche Prüfung des Asylantrags zuständigen Mitgliedstaats (vgl. Erwägungs-

grund 5 zur Dublin 111-V0) und andererseits dem Ziel zu verhindern, dass sich Asylbewerber 

durch Weiterwanderung den für die Prüfung ihres Asylbegehrens zuständigen Mitgliedstaat 

aussuchen (Verhinderung von Sekundärmigration). Der Zuständigkeitsübergang nach Ab-

lauf der Überstellungsfrist soll verhindern, dass Asylanträge monate- oder gar jahrelang 

nicht geprüft werden, zugleich soll das Ziel einer möglichst schnellen Prüfung nicht dazu 

führen, dass dem jeweiligen Mitgliedstaat keine zusammenhängende Überstellungsfrist von 

sechs Monaten zur Verfügung steht, in der nur noch die Überstellungsmodalitäten zu regeln 

sind oder der Beschleunigungsgedanke zulasten eines effektiven Rechtsschutzes verwirk-

licht wird, vgl. § 27 Abs. 3 und 4 Dublin  III-VO. Eine behördliche Aussetzungsentscheidung 

darf nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts auch unionsrechtlich jeden-

falls dann ergehen, wenn Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Abschiebungsanordnung be-

stehen; dann haben die Belange eines Antragstellers auf Gewährung effektiven Rechts-

schutzes offenkundig Vorrang vor dem Beschleunigungsgedanken. Weiterhin erlaubt die 

Wirksamkeit des gerichtlichen Rechtsschutzes (s.a. Art. 46 der Richtlinie 2013/32/EU des 

Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 zu gemeinsamen Verfahren 

für die Zuerkennung und Aberkennung des internationalen Schutzes <ABI. L 180 S. 60>) 

nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts eine behördliche Aussetzung 

aus sachlich vertretbaren Erwägungen, die nicht rechtlich zwingend sein müssen, auch un-

terhalb dieser Schwelle, wenn diese den Beschleunigungsgedanken und die Interessen des 

zuständigen Mitgliedstaats nicht willkürlich verkennen und auch sonst nicht missbräuchlich 

sind (vgl. BVerwG, Urteil vom 8. Januar 2019 — 1 C 16.18 —, BVerwGE 164, 165-179, Rn. 

22 ff. m.w.N.). 

Angesichts dieser Maßgaben führt die von der Beklagten aufgrund der massiven Ausbrei-

tung des sog.  Corona-Virus (SARS-CoV-2-Virus) in Italien erfolgte Aussetzung der Ober-

stellungsentscheidung „bis auf weiteres" nicht zur Unterbrechung der Überstellungsfrist. 

Zwar mögen angesichts der Ungewissheit, ob Dublin-Überstellungen nach Italien derzeit 
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durchführbar wären, Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Abschiebungsanordnung sowie 

aufgrund der Verbreitung des  Corona-Virus grundsätzlich sachliche Gründe für eine Aus-

setzung bestehen. Jedoch dient die Aussetzung vorliegend nicht dazu, effektiven Rechts-

schutz zu gewährleisten, indem eine Prüfung der Rechtmäßigkeit der Abschiebungsanord-

flung ermöglicht wird. So erfolgte die streitgegenständliche Aussetzung nicht etwa bis zum 

Abschluss der Klage als maßgeblichem Rechtsbehelf, sondern — zeitlich unbefristet — „bis 

auf weiteres". Die Aussetzung der Überstellungsentscheidung sollte dabei nicht der Wirk-

samkeit gerichtlichen Rechtsschutzes gegen die Überstellungsentscheidung dienen, son-

dern ausschließlich der vorübergehend allgemein fehlenden Möglichkeit der Überstellung 

von Asylbewerben nach Italien Rechnung tragen. Ein Aussetzen der Durchführung der 

Überstellungsentscheidung aus diesem Grunde ist aber weder vom Wortlaut noch vom Sinn 

und Zweck des von der Beklagten herangezogenen Art. 27 Abs. 4 Dublin 111-V0 gedeckt. 

Die Mitgliedstaaten können nach dieser Vorschrift vorsehen, dass die zuständigen Behör-

den beschließen können, von Amts wegen tätig zu werden, um die Durchführung der Über-

.stellungsentscheidung bis zum Abschluss des Rechtsbehelfs oder der Überprüfung auszu-

setzen. Art. 27 Abs. 4 Dublin  III-VO knüpft damit an das Einlegen eines Rechtsmittels an 

und dient nach seinem Sinn und Zweck dazu, effektiven Rechtsschutz hinsichtlich dieses 

Rechtsmittels zu gewährleisten. Eine von dem Abschluss eines konkreten Rechtsmittels 

losgelöste Aussetzung für den Fall einer allgemein fehlenden Möglichkeit der Überstellung 

ist hingegen nicht vorgesehen. Ebenso wenig sieht eine andere Vorschrift der Dublin  III-VO 

Derartiges vor. 

Auch nach einem aktuellen Leitfaden der Europäischen Kommission erlaubt keine Vor-

schrift der Dublin  III-VO für den Fall der Covid-19 Pandemie vom Zuständigkeitsübergang 

nach Ablauf der in Art. 29 Abs. 2 Dublin 111-V0 vorgesehenen Frist abzuweichen (vgl. Eu-

ropäische Kommission, COVID-19:  Guidance on the implementation  of relevant EU  provi-

sions  in  the area  of  asylum and return procedures and on resettlement  vom 16. April 2020, 

S. 8). 

Die oben zitierte Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts steht diesem Ergebnis nicht 

entgegen. Die hier streitgegenständliche Konstellation unterscheidet sich maßgeblich von 

derjenigen, über die das Bundesverwaltungsgericht zu befinden hatte. Dort hatte das Bun-

desamt auf Bitte des Bundesverfassungsgerichts die Vollziehung der Abschiebungsanord-

nung explizit bis zu einer Entscheidung über eine anhängige Verfassungsbeschwerde bzw. 

einen anhängigen Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung ausgesetzt, so dass — 

wie gefordert und im Gegensatz zu hier — Grund der Aussetzung die Wirksamkeit gerichtli-

chen Rechtsschutzes war. 

7 



- 6 - 

.• durchfUhrbar wären, Zweifel an der Rechtmäßigkeit der AbsähiebOngsanordnung se‘ivie 

aufgrund der Verbreitung des  Corona-Virus grundsätzlich sachliche Gründe für eine Aus-

setzung bestehen. Jedoch dient die Aussetzung vorliegend nicht dazu, effektiven Rechts-

schutz Zu gewährleisten, indem eine Prüfung der Rechtmäßigkeit der Alüchiebungsanord- • 

ihung ermöglicht wird. So erfolgte die Streitgegenständliche Aussetzung nicht etwa bis Zum: 

'Abschluss der Kläge als maßgeblichem Rechtsbehelf, sondern zeitlich unbefristet — „bis 

auf weiteres". Die Aussetzung der Überstellungsentscheidung sollte dabei nicht der Wirk-

samkeit gerichtlichen Rechtsschutzes gegen die .Überstellungsentscheidung dienen, son-

dern ausschließlich der vorübergehend allgemein fehlenden Möglichkeit der Überstellung 

von Asylbewerben .nach  Italian  Rechnung tragen, Ein -Aussetzen der Durchführung der 

!Überstellungsentscheidung aus diesem Grunde.isi aber weder vorn Wortlaut noch vom Sinn 

tund Zweck des von der Beklagten herangezogenen Art. 27:Abs. 4.  Dublin  ill-VO' gedeckt, 

Die Mitgliedstaaten können 'nach dieser Vorschrift vorsehen, dass die zuständigen Behör-. 

• :den besähließen können, von Amts wegen tätig -ZO Werden, um die Düröhführung der Ober-. 

:stelltingsentscheidu.  ng bis zum Abschluss des ReChtSbehelfs oder 'der Überprüfung auszu-

 

setzen. Art. 27 Abs. 4 Dublin knüpft darnit an das Einlegen .eiries ReChtämittelä: an 

dieht nach seinem Sinn und Zweck dazu, effektiven Rechtsschuti.-hinSiChtliCh:'dieses .  . 

:Rechtsmittels zu.  gewährleisten. Eine von dem.AbsChltiss eines •konkreten RechtSnlittels 

,losgelöste Aussetzung für den Fall einer allgemein .fehlenden MögliChkeit.def Überstellung 

hingegen nicht.Vorgesehen.. Ebenso Wert10 Sieliteine•andere•Vorächrift der .DLiblin.111-VO 

Derartiges vor. • - 

Auch nach einem • aktüellen Leitfäden der Europäischen • KeminiSsion erlaubt keine Vor-

 

schrift der.  Dublin IlWO.für den Fall der COvid-19 Pandernie.Vern:Züständigkeitsübergang 

nach Ablaut der in Art. 29 Abs. .2 Dublin  !Iwo  vorgesehenep,Frist abzuweibhän (vgl. Eu7 

Topäische Kommission, COVID-19.:  Guidance-  on.the  implementation  of relevant provi-

 

,:Sionä in  the area  Of  asylum and return  procedures :and  on resettlement  vom 16. April 2029, 

- 8). 

Die oben zitierte Entscheidüng deä Bundesverwaltungsgerichts Steht diesem Ergebniä hicht 

entgegen.'Die hierstreltgegenständliche Konstellation :unterscheidet Sidh Maßgeblich  yon 

derjenigen, über die das E1undesverwältungsgericht u befinden hafte.• Dert hatte das E31.1n-

Cclesämt aufl3itte•des BundesVerfassungSgerichts die Vollziehung der AbSähiebüngsanord-

;nüng explizit biä zu einer Entächeidung über eine ahhänffige VerfasSungsbeschwerde bzw. 

einen anhängigen Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung ausgesetzt; so dass — 

wie gefordert und im Gegensatz zu hier drund der Aussetzung die Wirksamkeit gerichtli-

chen Rechtsschutzes war: 

:-7-
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Dass die Aussetzung der Vollziehung der Abschiebungsanordnung vorliegend nicht zur Un-

terbrechung der Überstellungsfrist führt, erscheint schließlich sachgerecht. Durch eine zeit-

lich unbeschränkte Aussetzung drohte anderenfalls ein Zustand, in dem der Asylantrag des 

Klägers (mindestens) monatelang nicht geprüft würde. Mithin erfolgte — entgegen dem Er-

wägungsgrund 5 zur Dublin 111-V0 — keine zügige Bearbeitung des Antrags auf internatio-

nalen Schutz und es wäre sogar in keiner Weise absehbar, wann es letztlich zu einer ma-

teriellen Prüfung des Asylantrags kommen würde. 

Die Unzulässigkeitsentscheidung der Beklagten kann auch nicht auf Grundlage einer an-

deren Rechtsgrundlage aufrechterhalten bleiben. 

Angesichts der Aufhebung der Unzulässigkeitsentscheidung können auch die übrigen Re-

gelungen des Bescheides keinen Bestand haben (vgl. BVerwG, Urteil vom 14. Dezember 

2016 1 C 4.16 —, BVerwGE 157, 18-34, Rn. 21). 

Die Kostenentscheidung beruht auf § 154 Abs. 1 VwG0. Die Gerichtskostenfreiheit ergibt 

sich aus § 83b AsylG. 

Die Entscheidung zur vorläufigen Vollstreckbarkeit ergibt sich aus § 167 Abs. 1, 2 VwG0 

i.V.m. §§ 708 Nr. 11, 711 Satz 1 ZPO. 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen dieses Urteil ist das Rechtsmittel der Berufung statthaft, wenn diese von dem Oberverwal-
tungsgericht zugelassen wird. Die Zulassung der Berufung ist innerhalb von einem Monet nach Zu-
stellung dieses Urteils beim 

Schleswig-Holsteinischen Verwaltungsgericht Brockdorff-Rantzau-Straße 13 24837 Schleswig 

zu beantragen. Der Antrag muss das angefochtene Urteil bezeichnen und die Gründe, aus denen 
die Berufung zuzulassen ist, darlegen. 

Im Berufungsverfahren — einschließlich des Antrags auf Zulassung der Berufung — müssen sich die 
Beteiligten durch Prozessbevollmächtigte im Sinne von § 67 VwG0 vertreten lassen. 

Schulz 

Vors. Richter am VG 
Beglaubigt: 

.Schleswig, 15. Mai 2020 

Dammeyer,  Justizangestellte 
als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle 
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Kirchliche Hilfsstelle ftir Flüchtlinge 

Anforderungen an ärztliche Atteste für Geflüchtete zur Vorlage bei 

Behörden und Gerichten 

Der Gesetzgeber verlangt eine ärztliche Stellungnahme, die folgende Punkte umfasst: 

• Behandlungsbeginn und Frequenz 

• Diagnose mit Schweregrad der Erkrankung (in lateinischer Bezeichnung oder mit ICD-1.0 An-

gabe) 

• Methode der Tatsachenerhebung (diagnostisches Verfahren) 

• Symptomatik 

• Welche Einschränkungen z.B. der Belastbarkeit, der eigenständigen Versorgung) liegen 

vor? 

• Welche weitere Behandlung (oder weitere Diagnostik) und ggf. Medikation (Wirkstoff in 

international üblicher Bezeichnung) sind erforderlich? 

• Was wären die wahrscheinlichen medizinischen Folgen, wenn diese Behandlung/Medika-

tion unterbleibt? 

• Besteht aus ärztlicher Sicht die Gefahr einer wesentlichen oder lebensbedrohlichen Ge-

sundheitsverschlechterung durch eine Abschiebung oder damit verbundene Zwangsmaß-

nahmen? 

LI zusätzlich von Bedeutung im Falle psychischer Erkrankungen: 

Bei Vorliegen einer PTBS sollten das oder die auslösenden Ereignisse wenn möglich benannt 

werden. Sie müssen nicht im Detail beschrieben werden. Wenn Auslöser für eine mögliche Ver-

schlechterung der Erkrankung bekannt sind, mit denen eine Konfrontation vermieden werden 

sollte, diese bitte ebenfalls aufführen. 

Erfolgt die Behandlung nicht durch einen approbierten (Fach-)Arzt/eine approbierte (Fach-)Ärz-

tin, so reicht es aus, ist aber auch notwendig, dass ein beispielsweise von der behandelnden 

Psychotherapeutin/dem behandelnden Psychotherapeuten verfasster Bericht auch von einem 

Arzt/einer Ärztin mitunterzeichnet wird. 

Stand: Januar 2020 
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Gesetzliche Vorgaben 

§60a Abs. 2c AufenthG: 

2(c) Es wird vermutet, dass der Abschiebung gesundheitliche Gründe nicht entgegenste-

hen. Der Ausländer muss eine Erkrankung, die die Abschiebung beeinträchtigen kann, 

durch eine qualifizierte ärztliche Bescheinigung glaubhaft machen. Diese ärztliche Be-

scheinigung soll insbesondere die tatsächlichen Umstände, auf deren Grundlage eine fach-

liche Beurteilung erfolgt ist, die Methode der Tatsachenerhebung, die fachlich-medizini-

sche Beurteilung des Krankheitsbildes (Diagnose), den Schwere grad der Erkrankung, den 

lateinischen Namen oder die Klassifizierung der Erkrankung nach ICD 10 sowie die Folgen, 

die sich nach ärztlicher Beurteilung aus der krankheitsbedingten Situation voraussichtlich 

ergeben, enthalten. Zur Behandlung der Erkrankung erforderliche Medikamente müssen 

mit der Angabe ihrer Wirkstoffe und diese mit ihrer international gebräuchlichen Bezeich-

nung aufgeführt sein. 

§ 60 Abs. 7 AufenthG 

(7) Von der Abschiebung eines Ausländers in einen anderen Staat soll abgesehen werden, 

wenn dort für den Ausländer eine erhebliche konkrete Gefahr für Leib, Leben oder Freiheit 

besteht. § 60a Absatz 2 c Satz 2 und 3 gilt entsprechend. Eine erhebliche konkrete Gefahr 

aus gesundheitlichen Gründen liegt nur vor bei lebensbedrohlichen oder schwerwiegenden 

Erkrankungen, die sich durch die Abschiebung wesentlich verschlechtern würden. Es ist 

nicht erforderlich, dass die medizinische Behandlung im Zielstaat mit der Versorgung in 

der Bundesrepublik Deutschland gleichwertig ist. Eine ausreichende medizinische Versor-

gung liegt in der Regel auch vor, wenn diese nur in einem Teil des Zielstaats gewährleistet 

Ist. ... 

fluchtpunkt 
Eifflerstraße 3 
0-22769 Hamburg 

Td: +49 (0)401 432 500 - 80 www.fluchtpunkt-hamburg.de 
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